
Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht hat in der angefochtenen Entschei
dung zutreffend die Gebühren des Rechtsanwalts für die 
mit der Ehesache verbundenen Nebenansprüche auf 
Teilung des gemeinsamen Eigentums und Vermögens 
abgesetzt.
Dem Kreisgericht kann allerdings in der Begründung, 
in der es für die Absetzung der Gebühren für die mit 
der Ehesache verbundenen Nebenansprüche für aus
schlaggebend hält, daß die Ehe der Parteien nicht ge
schieden worden ist und deshalb gemäß § 43 Abs. 2 
FVerfO dem Rechtsanwalt keine Gebühren zustehen, 
nicht gefolgt werden.
Ausschlaggebend ist nach Auffassung des Senats viel
mehr die Tatsache, daß es sich bei den Anträgen der 
Parteien hinsichtlich der Teilung des gemeinschaft
lichen Eigentums und Vermögens um unkonkrete An
träge handelt, die nicht wertbildend sein können. Ein 
bei der Wertbildung zu berücksichtigender Antrag liegt 
nur dann vor, wenn er so konkret gestellt ist, daß er 
die Grundlage für eine gerichtliche Entscheidung bilden 
kann.
In vorangegangenen Entscheidungen hat der Senat dar
auf hingewiesen, daß ein bloßes Verlangen nach Teilung 
des Eigentums, ohne daß spezifiziert wird, welche Ge
genstände die betreffende Partei begehrt, den Anfor
derungen an einen wertbildenden Antrag nicht genügt 
(Abschn. B II, Ziff. 12 der OG-Richtlinie Nr. 24 zur Auf- i 
hebung der Eigentums- und Vermögensgemeinschaft 
während und nach Beendigung der Ehe vom 22. März 
1967 [GBl. II S. 180; NJ 1967 S. 2401).
Im vorliegenden Fall hat der Kläger beantragt, die Ehe 
zu scheiden sowie „das gemeinschaftliche Eigentum und 
Vermögen zu gleichen Teilen zu teilen“. Die Verklagte, 
die Klagabweisung begehrt hat, hat hilfsweise „wegen 
des gemeinschaftlichen Eigentums und Vermögens eine 
Teilung ungleicher Anteile zugunsten der Verklagten 
beantragt“. Diese Anträge zu den Nebenansprüchen 
haben die Parteien auch im Berufungsverfahren ge
stellt.
Wenn diese Anträge, da sie etwas zum Teilungsmodus 
aussagen, auch eine gewisse Konkretisierung darstellen, 
so genügen sie doch den Anforderungen an einen An
trag auf Teilung des gemeinschaftlichen Eigentums und 
Vermögens nicht. Sie bilden keine ausreichende Grund
lage für eine gerichtliche Entscheidung, weil die der 
Teilung unterliegenden einzelnen Gegenstände nicht 
aufgeführt worden sind. Die Anträge können daher 
nicht als wertbildend bei der Kostenberechnung Berück
sichtigung finden.
(Mitgeteilt von Rechtsanwalt Kurt Rüger, Waldenburg)
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